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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie viele Einkommenssteuerbescheide für Rentner*innen 

wurden in den Veranlagungsjahren 2020 und 2021 erlassen? 

In den Jahren 2020 und 2021 wurden wie folgt Einkommensteuerbescheide 

mit Renteneinkünften erlassen: 

Kalenderjahr Anzahl der veranlagten Fälle 

absolut bezogen auf die jeweiligen 
Veranlagungszeiträume 

2020 509.941 18.614 (2016) 
20.280 (2017) 
87.357 (2018) 

383.690 (2019) 

2021 521.751 11 .705 (2016) 
15.991 (2017) 
20.902 (2018) 
87 .061 (2019) 

386.092 (2020) 
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Frage 2: Wie hoch war die durchschnittliche auf Renten zu entrichtende Ein

kommenssteuer in Sachsen in den Jahren 2020 und 2021? 

Die durchschnittlich auf Renten festgesetzte Einkommensteuer kann nicht ermittelt 

werden. Je nach Fallgestaltung kann die festgesetzte Einkommensteuer komplett oder 

nur teilweise auf die Renteneinkünfte entfallen. Neben Renteneinkünften erzielen in 

zahlreichen Fällen die Steuerpflichtigen bzw. bei Zusammenveranlagung der andere 

Ehegatte noch weitere Einkünfte (z. B. aus Vermietung und Verpachtung). 

Eine Auswertung hinsichtlich der Steuerpflichtigen, die ausschließlich bzw. überwie

gend Renteneinkünfte erzielt haben, ergab je nach Veranlagungsart eine durchschnitt

lich festgesetzte Einkommensteuer auf alle veranlagten Einkünfte in folgender Höhe: 

Personengruppen 
durchschnittlich 
festgesetzte 
Einkommensteuer 

Steuerpflichtige, die ausschließlich Renteneinkünfte sowie 
Kapitalerträge unter dem Sparer-Pauschbetrag erzielt ha-
ben 

Einzelveranlaauna: 510,68 EUR 
Zusammenveranlagung: 369,99 EUR 

Steuerpflichtige, die überwiegend Renteneinkünfte erzielt 
haben (> 50 % der Summe der Einkünfte): 

Einzelveranlagun~:r 837,44 EUR 
Zusammenveranlagung: 900,14 EUR 

Die Ermittlung erfolgte für die Rechentermine 1. Januar 2020 bis 31 . Dezember 2021 

und umfasst die Veranlagungszeiträume 2016 bis 2020. 

Bei der Auswertung war keine Unterscheidung möglich, ob die Steuerpflichtigen Alters

renten oder andere Renteneinkünfte erzielt haben (z. B. Witwen- und Waisenrenten, 

Erwerbsminderungsrenten o. ä.) . 

Seite 2 von 3 



STAATSMlNlSTERlUM 
DER FINANZEN SSACHsEN 

Frage 3: Wie hoch war die durchschnittlich zu entrichtende Einkommenssteuer 

für sog. „Neurentner*innen", die in den Jahren 2020 und 2021 in die Al

tersrente eingetreten sind? 

Zur Beantwortung der Frage 3 wurden ebenfalls Personengruppen gebildet (vgl. Frage 

2). Auch bei „Neurentner*innen" kann je nach Fallgestaltung die festgesetzte Einkom

mensteuer komplett oder nur teilweise auf die Renteneinkünfte entfallen. 

Personengruppen durchschnittlich 
festgesetzte 
Einkommensteuer 

Steuerpflichtige, die ausschließlich Renteneinkünfte sowie 
Kapitalerträge unter dem Sparer-Pauschbetrag erzielt ha-
ben 

EinzelveranlagunQ: 521 ,98 EUR 
Zusammenveranlagung : 317,07 EUR 

Steuerpflichtige, die überwiegend Renteneinkünfte erzielt 
haben(> 50 % der Summe der Einkünfte): 

EinzelveranlaQun!'.r 1.409,53 EUR 
Zusammenveranlagung: 1.425,09 EUR 

Bei der Einschätzung, ob es sich um „Neurentner*innen" handelt, wurde darauf abge

stellt, ob der Rentenbeginn für eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung in 

den Jahren 2020 oder 2021 lag. 

Frage 4: Wie viele Rentner*innen in Sachsen werden ab Juli 2022 (Rentenerhö

hung) voraussichtlich steuerpflichtig werden? 

Eine Aussage zu der aus der Rentenerhöhung resultierenden Steuerpflicht ist nicht 

möglich , da der sächsischen Steuerverwaltung keine Informationen zu den noch zu 

beziehenden Renten zur Verfügung stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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